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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

ENTSCHEIDUNG Nr. 2119/98/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES

vom 24. September 1998

über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die
Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 129,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b des Vertrags (4),
angesichts des vom Vermittlungsausschuß am 27. Mai
1998 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verhütung von Krankheiten, insbesondere der
weitverbreiteten schwerwiegenden Krankheiten,
stellt für die Gemeinschaft eine Priorität dar, die
eine umfassende und zwischen den Mitgliedstaaten
abgestimmte Vorgehensweise erfordert.

(2) In seiner Entschließung zur Politik auf dem Gebiet
der Volksgesundheit nach Maastricht (5) hat das
Europäische Parlament die Kommission aufgefor-
dert, ein grenzüberschreitendes Netz für melde-
pflichtige Krankheiten aufzubauen, Definitionen
für solche Krankheiten festzulegen, Daten der
Mitgliedstaaten über meldepflichtige Krankheiten
zu sammeln, zu aktualisieren, zu analysieren und
zu verbreiten und mit nationalen und internatio-
nalen Einrichtungen in solchen Fragen zusammen-
zuarbeiten.

(3) In seiner Entschließung vom 2. Juni 1994 zum
Aktionsrahmen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit (6) kommt der Rat überein, daß gegen-
wärtig insbesondere übertragbaren Krankheiten
Vorrang eingeräumt werden sollte.

(4) In seinen Schlußfolgerungen vom 13. Dezember
1993 (7) hält es der Rat für wichtig, ein gemein-
schaftsweites Netz für die Überwachung und die
Kontrolle übertragbarer Krankheiten aufzubauen,
das in erster Linie dazu dienen soll, die von den
einzelstaatlichen Überwachungsnetzen weiterge-
benen Informationen zu sammeln.

(5) In denselben Schlußfolgerungen ersucht der Rat
die Kommission, bei ihren Vorschlägen bezüglich
des Rahmens für Maßnahmen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit der Errichtung eines
Epidemiologie-Netzes in der Gemeinschaft beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen, und zwar unter
Berücksichtigung der bereits laufenden Arbeiten
und der auf der Ebene der Gemeinschaft und der
Mitgliedstaaten schon vorhandenen Systeme, wobei
darauf zu achten ist, daß die Daten vergleichbar
und miteinander vereinbar sind.

(6) In ihrer Entschließung vom 13. November 1992
über die Überwachung und Kontrolle übertragbarer
Krankheiten (8) betonen der Rat und die im Rat
vereinigten Gesundheitsminister, daß es angebracht
sei, die Dichte und die Effizienz der innerhalb der
Gemeinschaft (auch im Informationsbereich)
zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Netze
für die Überwachung übertragbarer Krankheiten zu
verbessern und die Koordinierung zwischen den
Mitgliedstaaten zur Überwachung des Auftretens
übertragbarer Krankheiten beizubehalten, einzu-
führen oder zu verstärken, sofern dies im Vergleich
zu den bestehenden Maßnahmen gegebenenfalls
von zusätzlichem Nutzen ist.

(1) ABl. C 123 vom 26. 4. 1996, S. 10,
und ABl. C 103 vom 2. 4. 1997, S. 11.

(2) ABl. C 30 vom 30. 1. 1997, S. 1.
(3) ABl. C 337 vom 11. 11. 1996, S. 67.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13.

November 1996 (ABl. C 362 vom 2. 12. 1996, S. 111),
Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 22. Juli 1997 (ABl.
C 284 vom 19. 9. 1997, S. 10) und Beschluß des Europäischen
Parlaments vom 14. Januar 1998 (ABl. C 34 vom 2. 2. 1998,
S. 70). Beschluß des Europäischen Parlaments vom 15. Juli
1998 (ABl. C 292 vom 21. 9. 1998). Beschluß des Rates vom
20. Juli 1998.

(6) ABl. C 165 vom 17. 6. 1994, S. 1.
(7) ABl. C 15 vom 18. 1. 1994, S. 6.

(5) ABl. C 329 vom 6. 12. 1993, S. 375. (8) ABl. C 326 vom 11. 12. 1992, S. 1.
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(7) In derselben Entschließung betonen der Rat und
die im Rat vereinigten Gesundheitsminister, daß es
von großer Bedeutung sei, Daten der Mitglied-
staaten über eine begrenzte Anzahl seltener und
ernster Krankheiten, für deren epidemiologische
Untersuchung umfassende Erhebungen erforder-
lich sind, zusammenzustellen.

(8) In derselben Entschließung fordern der Rat und
die im Rat vereinigten Gesundheitsminister die
Kommission auf zu untersuchen, ob bestimmte
zweckdienliche, vorrangig zu behandelnde
Vorschläge für die Kontrolle und die Überwachung
übertragbarer Krankheiten durchgeführt werden
sollten, wobei neben anderen Kriterien der
geschätzten Kosten-Nutzen-Relation Rechnung zu
tragen ist.

(9) Entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität
kann die Gemeinschaft in einem Bereich, der nicht
in ihre ausschließliche Zuständigkeit fällt, wie die
epidemiologische Überwachung und die Kontrolle
übertragbarer Krankheiten, nur dann eine neue
Maßnahme treffen, wenn sich die Zielsetzungen
der vorgesehenen Maßnahmen wegen ihres
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Gemeinschafts-
ebene besser erreichen lassen als von den Mitglied-
staaten.

(10) Das Niveau und der Bedarf an epidemiologischer
Überwachung übertragbarer Krankheiten in den
Mitgliedstaaten ist unterschiedlich, und daher muß
ein ständiger Mechanismus auf Gemeinschafts-
ebene geschaffen werden.

(11) Bei im Bereich der Gesundheit zu treffenden
Maßnahmen müssen andere Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit oder Maßnahmen, die sich auf diese auswirken,
berücksichtigt werden.

(12) Die im Rahmen dieser Entscheidung zu treffenden
Maßnahmen werden unter Ausschluß jeglicher
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten getroffen.

(13) Der Beschluß Nr. 647/96/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. März 1996 über
ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur
Prävention von Aids und bestimmten anderen
übertragbaren Krankheiten innerhalb des Aktions-
rahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit
(1996-2000) (1) sieht eine Reihe von Gemeinschafts-
maßnahmen vor, die insbesondere auf die Einrich-
tung sowie den Ausbau von Netzen für die Über-
wachung und die Kontrolle bestimmter übertrag-
barer Krankheiten, die Früherkennung dieser über-
tragbaren Krankheiten sowie die Förderung der
Ausbildung von Epidemiologen für die praktische
Arbeit vor Ort abzielen.

(14) Die Zusammenarbeit mit den zuständigen interna-
tionalen Organisationen, insbesondere mit der
Weltgesundheitsorganisation, muß intensiviert
werden, insbesondere hinsichtlich der Klassifizie-

rung der Krankheiten; dies schließt die Verwen-
dung einer angemessenen Sprache und Techno-
logie ein.

(15) Die Kooperation mit Drittländern, insbesondere
im Fall des Auftretens oder Wiederauftretens
schwerer übertragbarer Krankheiten, ist zu unter-
stützen.

(16) Beim Auftreten oder Wiederauftreten schwerer
übertragbarer Krankheiten in jüngster Zeit hat sich
erwiesen, daß im Fall einer Notsituation die
Kommission unverzüglich alle erforderlichen
Informationen und Daten, die nach einem beste-
henden methodischen Verfahren zu sammeln sind,
erhalten muß.

(17) Damit der Schutz der Bevölkerung in Notsitua-
tionen gewährleistet werden kann, müssen die
Mitgliedstaaten die zweckdienlichen Daten und
Informationen unverzüglich über das gemein-
schaftliche Netz austauschen. Dem Schutz der
Volksgesundheit ist jederzeit Vorrang einzuräumen.

(18) Die Bestimmungen der Richtlinie 92/117/EWG
des Rates vom 17. Dezember 1992 über
Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte
Zoonosen bzw. ihre Erreger bei Tieren und Erzeug-
nissen tierischen Ursprungs zur Verhütung lebens-
mittelbedingter Infektionen und Vergiftungen (2)
gelten auch für Informationen über auf den
Menschen übertragbare Zoonosen. Die genannte
Richtlinie sieht ein Verfahren zur Erfassung und
Weiterleitung von Informationen über eine
bestimmte Anzahl von Zoonosen und ihre Erreger
vor.

(19) Die Schaffung eines gemeinschaftsweiten Netzes
für die epidemiologische Überwachung und die
Kontrolle übertragbarer Krankheiten setzt zwin-
gend die Beachtung von Rechtsvorschriften zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und Vorkehrungen zur
Gewährleistung der Vertraulichkeit und zur Siche-
rung der Daten voraus. Auf diesem Gebiet haben
das Europäische Parlament und der Rat die Richt-
linie 95/46/EG (3) erlassen.

(20) Die Durchführung der Gemeinschaftsvorhaben im
Bereich des telematischen Datenaustauschs
zwischen Verwaltungen (IDA) (4) und der Projekte
der G7 müßte mit der Durchführung der Gemein-
schaftsmaßnahmen im Bereich der epidemiologi-
schen Überwachung und der Kontrolle übertrag-
barer Krankheiten eng koordiniert werden.

(21) Es werden  insbesondere im Rahmen des
gemeinsamen Aktionsplans mit den Vereinigten
Staaten  Bemühungen zur Förderung einer inter-
nationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
unternommen.

(2) ABl. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 38.
(3) ABl. L 281 vom 23. 11. 1995, S. 31.

(1) ABl. L 95 vom 16. 4. 1996, S. 16. (4) ABl. L 269 vom 11. 11. 1995, S. 23.
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(22) In Notsituationen müssen die zuständigen natio-
nalen Strukturen und/oder Behörden unbedingt
ihre Zusammenarbeit verstärken, insbesondere bei
der Untersuchung biologischer Proben.

(23) Die Gemeinschaftsverfahren, die im Hinblick auf
einen raschen Informationsaustausch geschaffen
werden können, berühren nicht die Rechte und
Pflichten der Mitgliedstaaten aus Verträgen oder
aus bilateralen Abkommen und multilateralen
Übereinkommen.

(24) Es muß ein Verfahren festgelegt werden, durch das
die Abstimmung der Maßnahmen zwischen den
Mitgliedstaaten gefördert wird, die diese zur
Kontrolle übertragbarer Krankheiten beschließen
können. Die Annahme dieser Maßnahmen und
ihre Durchführung fallen in die ausschließliche
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

(25) Die Kommission ist gehalten, das gemeinschaft-
liche Netz in enger Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten zu errichten. Zu diesem Zweck
muß ein Verfahren vorgesehen werden, mit dem
sich sicherstellen läßt, daß die Mitgliedstaaten
uneingeschränkt an dieser Errichtung mitwirken.

(26) Auf Gemeinschaftsebene eventuell anfallende
Betriebskosten des Netzes sind aus Gemeinschafts-
mitteln und/oder aus einschlägigen Gemeinschafts-
programmen zu finanzieren.

(27) Auf nationaler Ebene eventuell anfallende Betriebs-
kosten des Netzes sind von den Mitgliedstaaten
selbst zu tragen, es sei denn, in Gemeinschaftsvor-
schriften ist etwas anderes vorgesehen.

(28) Zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat
und der Kommission wurde am 20. Dezember
1994 ein „Modus vivendi“ betreffend die
Maßnahmen zur Durchführung der nach dem
Verfahren des Artikels 189 b des Vertrags (1) erlas-
senen Rechtsakte vereinbart 

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck dieser Entscheidung ist es, ein gemeinschafts-
weites Netz zur Förderung der Zusammenarbeit und
Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten mit Unter-
stützung der Kommission zu schaffen, um die Verhütung
und die Kontrolle der im Anhang aufgeführten Katego-
rien von übertragbaren Krankheiten in der Gemeinschaft
zu verbessern. Dieses Netz dient

 der epidemiologischen Überwachung dieser Krank-
heiten und

 als Frühwarn- und Reaktionssystem zur Verhütung
und Kontrolle dieser Krankheiten.

Was die epidemiologische Überwachung betrifft, so wird
das entsprechende Netz geschaffen, indem mit Hilfe
sämtlicher geeigneter technischer Mittel eine ständige
Verbindung zwischen der Kommission und den Struk-
turen und/oder Behörden hergestellt wird, die in den
einzelnen Mitgliedstaaten und unter deren Verantwortung
auf einzelstaatlicher Ebene zuständig sind und deren
Aufgabe es ist, Informationen zur epidemiologischen
Überwachung übertragbarer Krankheiten zu sammeln,
und indem auf Gemeinschaftsebene Verfahren für die
Verbreitung von einschlägigen Überwachungsdaten fest-
gelegt werden.

Was das Frühwarn- und Reaktionssystem betrifft, so wird
das entsprechende Netz geschaffen, indem mit Hilfe
geeigneter Mittel eine Verbindung zwischen der Kommis-
sion und den zuständigen Gesundheitsbehörden der
Mitgliedstaaten hergestellt wird, deren Aufgabe es ist, die
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sein können, um
die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Die Kommission sorgt für die Koordinierung des Netzes
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten.

Artikel 2

Für die Zwecke dieser Entscheidung gelten folgende
Begriffsbestimmungen:

1. „Epidemiologische Überwachung“ systematische und
kontinuierliche Sammlung, Analyse, Auswertung und
Verbreitung von Gesundheitsdaten, einschließlich
epidemiologischer Studien, über die im Anhang aufge-
führten Kategorien übertragbarer Krankheiten, insbe-
sondere in bezug auf die Dynamik der zeitlichen und
räumlichen Verbreitung dieser Krankheiten, sowie die
Analyse der Risikofaktoren einer Ansteckung im
Hinblick auf angemessene Verhütungs- und Bekämp-
fungsmaßnahmen.

2. „Verhütung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten“
sämtliche von den zuständigen Gesundheitsbehörden
der Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur
Verhütung und Eindämmung übertragbarer Krank-
heiten, einschließlich epidemiologischer Untersu-
chungen.

3. „Gemeinschaftsnetz“ Netz für die epidemiologische
Überwachung und die Kontrolle übertragbarer Krank-
heiten, d.h. System für den Informationsaustausch zur
Durchführung der in den Nummern 1 und 2
genannten Tätigkeiten.

Artikel 3

Im Hinblick auf ein wirksames Funktionieren des
Gemeinschaftsnetzes für die epidemiologische Überwa-
chung und im Hinblick auf eine einheitliche Information
in diesem Rahmen wird nach dem Verfahren des Artikels
7 folgendes festgelegt:(1) ABl. C 102 vom 4. 4. 1996, S. 1.
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a) die von dem Gemeinschaftsnetz nach und nach zu
erfassenden übertragbaren Krankheiten;

b) die Kriterien für die Auswahl dieser Krankheiten,
unter Berücksichtigung der im Anhang aufgeführten
Kategorien und der bestehenden Netze zur Zusam-
menarbeit bei der Krankheitsüberwachung, die als
Grundlage dienen können;

c) die Falldefinitionen, insbesondere die klinischen und
mikrobiologischen Kennzeichnungen;

d) Art und Typ der im Rahmen der epidemiologischen
Überwachung von den in Artikel 1 Absatz 2
genannten Strukturen und/oder Behörden zu erfas-
senden und zu übermittelnden Daten und Informa-
tionen sowie die Art und Weise, wie solche Daten
vergleichbar und kompatibel gemacht werden;

e) die Verfahren der epidemiologischen und mikrobiolo-
gischen Überwachung;

f) Leitlinien für die  insbesondere an den Außen-
grenzen der Mitgliedstaaten  zu ergreifenden
Schutzmaßnahmen, vor allem in Notfällen;

g) Leitlinien für Informationen und Anleitungen für
beispielhafte Verhaltensweisen für die Bevölkerung;

h) die geeigneten Techniken und Verfahren zur Verbrei-
tung und Analyse der Daten auf Gemeinschaftsebene.

Artikel 4

Alle Strukturen und/oder Behörden nach Artikel 1 Absatz
2 oder gegebenenfalls Absatz 3 teilen dem Gemein-
schaftsnetz folgendes mit:

a) Informationen über das Auftreten oder Wiederauf-
treten von Fällen übertragbarer Krankheiten nach
Artikel 3 Buchstabe a) in dem jeweiligen Mitgliedstaat,
unter dessen Zuständigkeitsbereich diese Struktur
und/oder diese Behörde fällt, zusammen mit Informa-
tionen über die angewandten Kontrollmaßnahmen;

b) alle zweckdienlichen Angaben über die Entwicklung
der epidemiologischen Situation, deren Beobachtung
ihnen obliegt;

c) Informationen über ungewöhnliche epidemische
Erscheinungen oder neue übertragbare Krankheiten
unbekannter Herkunft;

d) alle ihnen vorliegenden zweckdienlichen Informa-
tionen

 über Fälle übertragbarer Krankheiten, die unter die
im Anhang aufgeführten Kategorien fallen,

 über neue übertragbare Krankheiten unbekannter
Herkunft in Drittländern;

e) Informationen über bestehende und vorgeschlagene
Mechanismen und Verfahren zur Verhütung und
Kontrolle übertragbarer Krankheiten, insbesondere bei
Notsituationen;

f) Hintergrundinformationen, die den Mitgliedstaaten im
Hinblick auf die Koordinierung ihrer Maßnahmen zur
Verhütung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten
dienlich sein könnten, einschließlich aller durchge-
führten Bekämpfungsmaßnahmen.

Artikel 5

Die Kommission stellt die in Artikel 3 genannten Infor-
mationen allen in Artikel 1 genannten Strukturen/
Behörden zur Verfügung. Jede Struktur/Behörde trägt
dafür Sorge, daß die von ihr gemäß Artikel 4 an das Netz
übermittelten Informationen umgehend an alle anderen
beteiligten Strukturen/Behörden und die Kommission
weitergeleitet werden.

Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten konsultieren einander im
Benehmen mit der Kommission anhand der über das
Gemeinschaftsnetz erhältlichen Informationen, um ihre
Bemühungen zur Verhütung und Kontrolle übertragbarer
Krankheiten aufeinander abzustimmen.

(2) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, Maßnahmen zur
Kontrolle übertragbarer Krankheiten zu erlassen, so
unterrichtet er vor Erlaß der Maßnahmen die anderen
Mitgliedstaaten und die Kommission über das Gemein-
schaftsnetz über Art und Umfang der Maßnahmen. Der
betreffende Mitgliedstaat konsultiert auch andere
Mitgliedstaaten und die Kommission über das Gemein-
schaftsnetz zu Art und Umfang der beabsichtigten
Maßnahmen, sofern nicht aufgrund der Dringlichkeit des
Schutzes der Volksgesundheit eine Konsultation unmög-
lich ist.

(3) Muß ein Mitgliedstaat bei Auftreten oder Wiederauf-
treten übertragbarer Krankheiten Sofortmaßnahmen zu
deren Kontrolle erlassen, so unterrichtet er so rasch wie
möglich über das Gemeinschaftsnetz die anderen
Mitgliedstaaten und die Kommission.

In entsprechend begründeten Sonderfällen können die
Mitgliedstaaten, die dies wünschen, einvernehmlich und
im Benehmen mit der Kommission geeignete Verhü-
tungs- und Schutzmaßnahmen erlassen.

(4) Die Mitgliedstaaten stimmen sich auf der Grundlage
ihrer Konsultationen und der erhaltenen Informationen
untereinander und im Benehmen mit der Kommission
über die Maßnahmen ab, die sie auf nationaler Ebene
erlassen oder geplant haben.

(5) Die Informations- und Konsultationsverfahren nach
den Absätzen 1, 2 und 3 sowie die Abstimmungsverfahren
nach den Absätzen 1 und 4 werden nach dem Verfahren
des Artikels 7 festgelegt.

Artikel 7

(1) Bei der Durchführung dieser Entscheidung wird die
Kommission von einem Ausschuß unterstützt, dem
Vertreter jedes Mitgliedstaats angehören und in dem der
Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
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(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt eine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorge-
nannten Artikel gewichtet. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläßt die beabsichtigten
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des
Ausschusses übereinstimmen.

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der
Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder
liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die
Kommission dem Rat unverzüglich einen
Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen. Der
Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat drei Monate nach seiner Befassung keinen
Beschluß gefaßt, so werden die vorgeschlagenen
Maßnahmen von der Kommission erlassen.

Artikel 8

Der Anhang kann nach dem Verfahren des Artikels 7
geändert oder ergänzt werden.

Artikel 9

Jeder Mitgliedstaat benennt binnen sechs Monaten nach
Inkrafttreten dieser Entscheidung die Strukturen und/
oder Behörden gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 3 und
informiert die Kommission und die übrigen Mitglied-
staaten darüber. Die so benannten Strukturen und/oder
Behörden werden öffentlich von den Mitgliedstaaten als
Teil des durch diese Entscheidung geschaffenen Gemein-
schaftsnetzes beschrieben.

Artikel 10

Für die Zwecke dieser Entscheidung fördern die zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission
die Zusammenarbeit mit Drittländern und mit den für
die öffentliche Gesundheit zuständigen internationalen
Organisationen, insbesondere der Weltgesundheitsorgani-
sation.

Artikel 11

Die Anwendung dieser Entscheidung erfolgt unbeschadet
der Richtlinien 92/117/EWG und 95/46/EG.

Artikel 12

(1) Diese Entscheidung berührt nicht das Recht der
Mitgliedstaaten, andere Regelungen, Verfahren und
Maßnahmen für ihre nationalen Überwachungs- und
Kontrollsysteme beizubehalten oder einzuführen.

(2) Diese Entscheidung berührt nicht die Rechte und
Pflichten der Mitgliedstaaten aufgrund bestehender oder
künftiger bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte in
dem durch diese Entscheidung erfaßten Bereich.

Artikel 13

Die Kommission sorgt mit Hilfe der Mitgliedstaaten für
Kohärenz und Komplementarität zwischen dieser
Entscheidung und den einschlägigen Gemeinschaftspro-
grammen und -initiativen, einschließlich der Programme
im Bereich der öffentlichen Gesundheit, sowie insbeson-
dere des Rahmenprogramms für statistische Information,
den Projekten im Bereich des Informationsverbunds für
den Datenaustausch zwischen Verwaltungen und dem
Rahmenprogramm für Forschung und technologische
Entwicklung, vor allem dessen Teil „Telematikanwen-
dungen“.

Artikel 14

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat regelmäßig Berichte vor, in denen sie das
Funktionieren des Gemeinschaftsnetzes bewertet.

(2) Der erste Bericht, der innerhalb von drei Jahren
nach Inkrafttreten dieser Entscheidung vorgelegt wird,
gibt insbesondere an, welche Komponenten des Gemein-
schaftsnetzes verbessert oder angepaßt werden müßten.
Dieser Bericht wird auch alle Vorschläge zur Änderung
oder Anpassung dieser Entscheidung enthalten, die die
Kommission für erforderlich hält.

(3) Die Kommission nimmt anschließend alle fünf
Jahre eine Evaluierung des Gemeinschaftsnetzes unter
besonderer Berücksichtigung seiner strukturellen Kapa-
zität und der Effizienz der Ressourcennutzung vor und
legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen
entsprechenden Bericht vor.

Artikel 15

Diese Entscheidung tritt am 3. Januar 1999 in Kraft.

Artikel 16

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 1998.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. FARNLEITNER
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ANHANG

LISTE MIT DEN KATEGORIEN ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN

 Durch Impfung verhütbare Krankheiten,

 sexuell übertragbare Krankheiten,

 Virushepatitis,

 durch Nahrungsmittel übertragbare Krankheiten,

 wasser- und umweltbedingte Krankheiten,

 nosokomiale Infektionen,

 sonstige durch unkonventionelle Erreger übertragbare Krankheiten (darunter die Creutzfeldt-
Jakob-Krankheit),

 in den Internationalen Gesundheitsvorschriften genannte Krankheiten (Gelbfieber, Cholera,
Rattenpest),

 andere Krankheiten (Tollwut, Fleckfieber, virale hämorrhagische Fieber, Malaria und alle anderen
schweren epidemischen Erkrankungen, die noch nicht klassifiziert sind, usw.).
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Erklärung der Kommission

Die Kommission wird ausdrücklich dafür Sorge tragen, daß unter Berücksichtigung der
verfügbaren Mittel eine angemessen mit Personal ausgestattete und eigens dafür zur
Verfügung gestellte Struktur eingerichtet wird, damit die Durchführung des Beschlusses
sichergestellt ist.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2120/98 DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf Artikel
3 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der

pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem
Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3. Oktober 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15. 7. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 2. Oktober 1998 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0709 90 70 052 126,4
999 126,4

0805 30 10 052 73,9
388 98,6
512 60,3
524 70,9
528 65,9
999 73,9

0806 10 10 052 93,0
064 41,0
400 191,0
999 108,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 39,5
064 42,6
388 40,6
400 67,3
442 43,2
512 68,4
528 82,0
804 77,5
999 57,6

0808 20 50 052 84,7
064 58,4
528 81,6
999 74,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22. 11. 1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2121/98 DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

mit Durchführungsvorschriften zu den Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG)
Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente für den Personen-

verkehr mit Kraftomnibussen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates
vom 16. März 1992 zur Einführung gemeinsamer Regeln
für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit
Kraftomnibussen (1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 11/98 (2), und insbesondere auf Artikel 2 Nummer
3.4, Artikel 5 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 11
Absatz 5 sowie Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 12/98 des Rates
vom 11. Dezember 1997 über die Bedingungen für die
Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personen-
kraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie
nicht ansässig sind (3), insbesondere auf Artikel 6 Absätze
2 und 3 und auf Artikel 7 Absatz 1,

nach Anhörung des Ausschusses gemäß Artikel 10 der
Verordnung (EG) Nr. 12/98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. Nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 684/92 sind der Linienverkehr und bestimmte
Sonderformen des Linienverkehrs genehmigungs-
pflichtig.

2. Nach Artikel 11 Absatz 1 derselben Verordnung ist
beim Gelegenheitsverkehr ein Fahrtenblatt mitzu-
führen.

3. Für den Werkverkehr gilt gemäß Artikel 13 Absatz
1 derselben Verordnung eine Bescheinigungsrege-
lung.

4. Darüber hinaus sollte die Verwendung des Fahrten-
blatts gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr.
684/92 sowie die Mitteilung der Namen der
Verkehrsunternehmer, die diese Verkehrsdienste
betreiben, und der Anschlußverbindungen auf der
Strecke an die betreffenden Mitgliedstaaten geregelt
werden.

5. Die Kommission hat am 1. Juli 1992 die Verord-
nung (EWG) Nr. 1839/92 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des

Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente für
den grenzüberschreitenden Personenverkehr (4),
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt
Österreichs, Finnlands und Schwedens, erlassen.
Die Kommission hat darüber hinaus die Verord-
nung (EWG) Nr. 2944/93 (5) erlassen, um die
Kontrolldokumente für den Pendelverkehr mit
Unterbringung und den Gelegenheitsverkehr
zwecks Vereinfachung zu vereinheitlichen.

6. Durch die Verordnung (EG) Nr. 11/98 wurde der
Begriff „Pendelverkehr“ gestrichen und die Defini-
tion des Gelegenheitsverkehrs insbesondere durch
die Streichung der Kategorie der restlichen
Verkehrsdienste vereinfacht.

7. Zur Vereinfachung ist es notwendig, das in der
Verordnung (EG) Nr. 12/98 vorgesehene Fahrten-
blatt für den grenzüberschreitenden Gelegenheits-
verkehr und den Pendelverkehr mit Unterbringung
zu vereinheitlichen.

8. Das Fahrtenblatt, das bei der Kabotagebeförderung
in Sonderformen des Linienverkehrs als Kontroll-
dokument verwendet wird, ist in Form einer
monatlichen Aufstellung auszufüllen.

9. Im Interesse der Transparenz und der Klarheit ist
es zweckmäßig, sämtliche durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1839/92 festgelegten Musterdokumente
an den neuen Regelungsrahmen für den grenzüber-
schreitenden Verkehr mit Kraftomnibussen anzu-
passen und die genannte Verordnung durch die
vorliegende Verordnung zu ersetzen.

10. Die Mitgliedstaaten benötigen für Druck und
Verteilung der Dokumente einige Zeit.

11. In der Zwischenzeit sollten die Verkehrsunter-
nehmen weiterhin die in der Verordnung (EWG)
Nr. 1839/92 sowie in der Verordnung (EWG) Nr.
2454/92 des Rates (6) vorgesehenen Dokumente
verwenden können, die gegebenenfalls so abgeän-
dert werden, daß sie den Vorschriften der Verord-
nung (EWG) Nr. 684/92 und denen der Verord-
nung (EG) Nr. 12/98 entsprechen —

(1) ABl. L 74 vom 20. 3. 1992, S. 1. (4) ABl. L 187 vom 7. 7. 1992, S. 5.
(2) ABl. L 4 vom 8. 1. 1998, S. 1. (5) ABl. L 266 vom 27. 10. 1993, S. 2.
(3) ABl. L 4 vom 8. 1. 1998, S. 10. (6) ABl. L 251 vom 29. 8. 1992, S. 1.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

KONTROLLPAPIER (FAHRTENBLATT)

Artikel 1

(1) Das Kontrollpapier (Fahrtenblatt) für den Gelegen-
heitsverkehr gemäß Artikel 2 Nummer 3.1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 684/92 muß dem Muster in Anhang I
der vorliegenden Verordnung entsprechen.

(2) Das Kontrollpapier (Fahrtenblatt) für den Gelegen-
heitsverkehr gemäß Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung
(EG) Nr. 12/98 muß dem Muster in Anhang I der vorlie-
genden Verordnung entsprechen.

(3) Die Fahrtenblätter sind in Heften zu jeweils 25
abtrennbaren Exemplaren in doppelter Ausfertigung
zusammengefaßt. Jedes Heft ist numeriert. Die Fahrten-
blätter sind zusätzlich von 1 bis 25 durchnumeriert. Das
Deckblatt des Heftes muß dem Muster in Anhang II
entsprechen. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderli-
chen Vorkehrungen, um diese Forderungen der compu-
tergestützten Verarbeitung der Fahrtenblätter anzupassen.

Artikel 2

(1) Das Heft nach Artikel 1 Absatz 3 wird auf den
Namen des Verkehrsunternehmers ausgestellt; es ist nicht
übertragbar.

(2) Das Fahrtenblatt ist entweder vom Verkehrsunter-
nehmer oder vom Fahrer vor Beginn einer jeden Fahrt in
doppelter Ausfertigung in leserlicher und dauerhafter
Schrift auszufüllen. Das Fahrtenblatt gilt für die gesamte
Fahrtstrecke.

(3) Das Original des Fahrtenblattes muß sich während
der gesamten Dauer der Fahrt, für die es ausgestellt
wurde, in dem betreffenden Fahrzeug befinden. Eine
Durchschrift des Fahrtenblattes verbleibt am Sitz des
Unternehmens.

(4) Der Verkehrsunternehmer ist für die Führung der
Fahrtenblätter verantwortlich.

Artikel 3

Wird ein Gelegenheitsverkehr von einer Gruppe von
Verkehrsunternehmen betrieben, die für Rechnung
desselben Auftraggebers tätig sind, und nehmen die Fahr-
gäste dabei gegebenenfalls bei einem anderen Verkehrs-
unternehmen derselben Gruppe eine Anschlußverbin-
dung auf der Strecke wahr, muß sich das Original des
Fahrtenblattes in dem diesen Dienst ausführenden Fahr-
zeug befinden. Eine Durchschrift dieses Fahrtenblattes
befindet sich am Sitz jedes Unternehmens.

Artikel 4

(1) Die bei Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsver-
kehr gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 12/98 als
Kontrollpapier verwendeten Fahrtenblätter sind vom
Verkehrsunternehmer an die zuständige Behörde oder

Stelle des Niederlassungsmitgliedstaats gemäß den von
dieser festzulegenden Bedingungen zurückzusenden.

(2) Bei der Durchführung von Kabotagebeförderungen
in Sonderformen des Linienverkehrs gemäß Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 12/98 ist das Fahrtenblatt gemäß
dem Muster in Anhang I in Form einer monatlichen
Aufstellung auszufüllen und vom Verkehrsunternehmer
an die zuständige Behörde oder Stelle des Niederlassungs-
mitgliedstaats gemäß den von dieser festzulegenden
Bedingungen zurückzusenden.

Artikel 5

Das Fahrtenblatt berechtigt seinen Inhaber im Rahmen
eines grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs zur
Durchführung von örtlichen Ausflügen in einem anderen
Mitgliedstaat als dem, in dem das Verkehrsunternehmen
niedergelassen ist, wenn die in Artikel 12 Unterabsatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind. Örtliche Ausflüge müssen vor Abfahrt
des Fahrzeugs zu dem entsprechenden Ausflug im Fahr-
tenblatt eingetragen werden. Das Original des Fahrten-
blattes muß sich während des gesamten örtlichen
Ausflugs im Fahrzeug befinden.

Artikel 6

Die Kontrolldokumente sind den Kontrollberechtigten
auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen.

KAPITEL II

GENEHMIGUNGEN

Artikel 7

(1) Der Genehmigungsantrag für Linienverkehrsdienste
und genehmigungspflichtige Sonderformen des Linien-
verkehrs muß dem Muster in Anhang III entsprechen.

(2) Der Genehmigungsantrag muß folgende Angaben
enthalten:

a) die Fahrpläne;

b) die Fahrpreistabellen;

c) eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz für
den grenzüberschreitenden Personenkraftverkehr
gemäß Artikel 3a der Verordnung (EWG) Nr. 684/92;

d) detaillierte Angaben zu Art und Umfang des Verkehrs-
dienstes, den der Antragsteller betreiben will, falls es
sich um einen Antrag auf Einrichtung eines Dienstes
handelt, bzw. den er betrieben hat, falls es sich um
einen Antrag auf Erneuerung der Genehmigung
handelt;

e) eine Karte in geeignetem Maßstab, auf der die Fahrt-
strecke sowie die Orte eingezeichnet sind, an denen
Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden;

f) einen Fahrplan, anhand dessen die Einhaltung der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Lenk-
und Ruhezeiten überprüft werden kann.
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(3) Der Antragsteller übermittelt zur Begründung seines
Antrags alle zusätzlichen Angaben, die er für zweckdien-
lich hält oder um die die Genehmigungsbehörde ersucht.

Artikel 8

(1) Die Genehmigungen müssen dem Muster in
Anhang IV entsprechen.

(2) Jedes Fahrzeug, das im Rahmen eines genehmi-
gungspflichtigen Verkehrsdienstes eingesetzt wird, muß
eine Genehmigung oder eine von der Genehmigungsbe-
hörde beglaubige Durchschrift davon mitführen.

KAPITEL III

BESCHEINIGUNGEN

Artikel 9

(1) Bescheinigungen für den Werkverkehr gemäß
Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92
müssen dem Muster in Anhang V dieser Verordnung
entsprechen.

(2) Das antragstellende Unternehmen muß der Geneh-
migungsbehörde nachweisen oder glaubhaft versichern,
daß die in Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 684/92, der Verordnung (EG) Nr.12/98 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Jedes Fahrzeug, das im Rahmen eines Verkehrsdien-
stes eingesetzt wird, für den eine Bescheinigungsregelung
gilt, muß eine Bescheinigung oder eine beglaubigte
Durchschrift davon während der gesamten Dauer der
Fahrt mitführen, die den Kontrollberechtigten auf
Verlangen jederzeit vorzuzeigen ist.

(4) Die Bescheinigung ist höchstens fünf Jahre gültig.

KAPITEL IV

ÜBERMITTLUNG STATISTISCHER DATEN

Artikel 10

Die Übermittlung von Daten über Kabotagefahrten
gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 12/98 erfolgt
mittels einer Übersicht nach dem Muster in Anhang VI.

KAPITEL V

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Die Verordnung (EWG) Nr. 1839/92 wird mit Wirkung
vom 31. Dezember 1999 aufgehoben.

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten können die Verwendung von
Vordrucken der Fahrtenblätter, Genehmigungsanträge,
Genehmigungen und Bescheinigungen gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 1839/92 sowie der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/92 bis zum 31. Dezember 1999
gestatten, wenn diese Dokumente, soweit erforderlich,
leserlich, dauerhaft und in angemessener Weise so geän-
dert wurden, daß sie den Vorschriften der Verordnung
(EWG) Nr. 684/92, der Verordnung (EG) Nr. 12/98 und
der vorliegenden Verordnung entsprechen.

Die anderen Mitgliedstaaten sind gehalten, solche Doku-
mente bis zum 31. Dezember 1999 in ihrem Gebiet anzu-
erkennen.

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten erlassen die zur Durchführung dieser
Verordnung erforderlichen Maßnahmen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Artikel 14

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Sie gilt ab 11. Dezember 1998, mit Ausnahme von Artikel
1 Absatz 2, Artikel 4 und Artikel 10, die ab 11. Juni 1999
gelten.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission

Neil KINNOCK

Mitglied der Kommission
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D FAHRTENBLATT Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Hellgrünes Papier  A4)

GRENZÜBERSCHREITENDER GELEGENHEITSVERKEHR UND KABOTAGEBEFÖRDERUNGEN IM GELEGENHEITSVERKEHR
(Zusätzliche Informationen können jeweils auf einem gesonderten Blatt gegeben werden)

1

Amtliches Kennzeichen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum, Unterschrift des Verkehrsunternehmers

2
Verkehrsunternehmer, Unterauftragnehmer, Gesellschafter, Unterneh-
mensgruppe

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Name(n) des/der Fahrer(s)

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Veranstalter des Gelegenheitsverkehrs
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Art des Verkehrsdienstes

Grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehr

Kabotagebeförderung im Gelegenheitsverkehr

Kabotage in Sonderformen des Linienverkehrs  monatliche Aufstellung

Monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Abfahrtsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestimmungsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Land: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Land: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fahrtprogramm Strecke / Tagesetappen und/oder Aufnahme- und Absetzungsorte
Voraussichtliche km

Daten von nach

q Anzahl der Fahrgäste
Leerfahrten

(mit x angeben)

7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etwaige Anschlußverbindung
bei einem anderen Unternehmen derselben
Gruppe

Anzahl der abgesetzten Fahrgäste Zielort der abgesetzten Fahrgäste Name des Unternehmers, der die Fahrgäste
wieder aufnimmt

8
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Örtliche Ausflüge

Datum Voraussichtliche km Abfahrtort Ort des Ausflugs Anzahl der Fahrgäste

9
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ANHANG II

Deckblatt des Fahrtenhefts

(Papier — A4)

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

STAAT, IN DEM DAS HEFT AUSGEGEBEN WIRD
 Nationalitätszeichen — (1)

Zuständige Behörde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HEFT Nr. . . . . . .

Fahrtenblätter:

a) für grenzüberschreitende Gelegenheitsverkehre mit Kraftomnibussen zwischen den Mitglied-
staaten, ausgegeben aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92

b) für Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen durch Verkehrs-
unternehmer innerhalb von Mitgliedstaaten, in denen sie nicht ansässig sind, ausgegeben
aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 12/98

für: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Name und Vorname oder Bezeichnung der Firma des Verkehrsunternehmers)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vollständige Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort und Datum der Ausgabe)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift und Stempel der Behörde oder der

Stelle, die das Fahrtenheft ausgibt)

(1) Belgien (B), Dänemark (DK), Deutschland (D), Griechenland (GR), Spanien (E), Frankreich (F), Irland (IRL), Italien (I),
Luxemburg (L), Niederlande (NL), Portugal (P), Vereinigtes Königreich (UK), Österreich (A), Finnland (FIN), Schweden (S).
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Fahrtenheft  zweites Deckblatt

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

Wichtiger Hinweis

A. ALLGEMEINE GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN
GELEGENHEITSVERKEHR UND FÜR KABOTAGEBEFÖRDERUNGEN IM GELEGENHEITS-
VERKEHR

1. Nach Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 sowie Artikel 6
Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 12/98 ist bei Beförderungen im Gelegenheitsverkehr ein
Kontrollpapier  das Fahrtenblatt  mitzuführen.

2. In den in Nummer 1 genannten Verordnungen wird Gelegenheitsverkehr definiert als „Verkehrs-
dienste, die nicht der Begriffsbestimmung des Linienverkehrs einschließlich der Sonderformen des
Linienverkehrs entsprechen und für die insbesondere kennzeichnend ist, daß auf Initiative eines
Auftraggebers oder des Verkehrsunternehmers selbst vorab gebildete Fahrgastgruppen befördert
werden“.

Andererseits wird der Linienverkehr definiert als „die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf
einer bestimmten Verkehrsverbindung, wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufge-
nommen oder abgesetzt werden können. Linienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Buchungspflicht
für jedermann zugänglich.

Die Regelmäßigkeit des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, daß die Betriebsbedingungen des
Linienverkehrs angepaßt werden.

Als Linienverkehr gilt unabhängig davon, wer Veranstalter der Fahrten ist, auch die regelmäßige
Beförderung bestimmter Gruppen von Fahrgästen unter Ausschluß anderer Fahrgäste, soweit solche
Verkehrsdienste gemäß Nummer 1.1 betrieben werden. Solche Verkehrsdienste werden als „Sonder-
formen des Linienverkehrs“ bezeichnet.

Zu den Sonderformen des Linienverkehrs zählen insbesondere:

a) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte;

b) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt;

c) die Beförderung von Angehörigen der Streitkräfte und ihren Familien zwischen Herkunftsland und
Stationierungsort.

Die Regelmäßigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, daß der Ablauf
wechselnden Bedürfnissen der Nutzer angepaßt wird.“

3. Das Fahrtenblatt gilt für die gesamte Fahrtstrecke.

4. Der Inhaber der Gemeinschaftslizenz und des Fahrtenblattes ist berechtigt, folgende Verkehrsdienste
durchzuführen:

a) grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen zwischen zwei oder mehreren
Mitgliedstaaten;

b) Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen durch Verkehrsunternehmer
innerhalb von Mitgliedstaaten, in denen sie nicht ansässig sind.

5. Das Fahrtenblatt ist entweder vom Verkehrsunternehmer oder vom Fahrer vor Beginn einer jeden Fahrt
in doppelter Ausfertigung auszufüllen. Eine Durchschrift des Fahrtenblattes verbleibt am Sitz des
Unternehmens. Das Fahrtenblatt ist den Kontrollberechtigten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen.

6. Nach Beendigung der Fahrt händigt der Fahrer das Fahrtenblatt dem Unternehmen aus. Der Verkehrs-
unternehmer ist für die Führung der Fahrtenblätter verantwortlich. Die Blätter sind in leserlicher und
dauerhafter Schrift auszufüllen.
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Fahrtenheft  drittes Deckblatt

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN GELEGENHEITS-
VERKEHR

1. Nach Artikel 2 Nummer 3.1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 unterliegt die Durchfüh-
rung von parallelen oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten, die bestehenden Liniendiensten
vergleichbar und auf deren Benutzer ausgerichtet sind, der Pflicht zur Genehmigung.

2. Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs kann ein Verkehrsunternehmer örtliche
Ausflüge in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem er niedergelassen ist, durchführen. Diese
örtlichen Ausflüge sind nur für gebietsfremde Fahrgäste bestimmt, die zuvor von demselben Verkehrs-
unternehmer im Rahmen eines grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs befördert wurden. Dabei
muß dasselbe Fahrzeug oder ein Fahrzeug desselben Unternehmens bzw. derselben Unternehmens-
gruppe eingesetzt werden.

3. Bei örtlichen Ausflügen ist das Fahrtenblatt vor der Abfahrt des Fahrzeugs für den betreffenden Ausflug
auszufüllen.

4. Wird ein grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehr von einer Gruppe von Verkehrsunternehmen
betrieben, die für Rechnung desselben Auftraggebers tätig sind, und nehmen die Fahrgäste dabei
gegebenenfalls bei einem anderen Verkehrsunternehmen derselben Gruppe eine Anschlußverbindung
auf der Strecke wahr, muß sich das Original des Fahrtenblattes in dem diesen Dienst ausführenden
Fahrzeug befinden. Eine Durchschrift dieses Fahrtenblattes befindet sich am Sitz jedes betreffenden
Unternehmens.

C. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR KABOTAGEBEFÖRDERUNGEN IM GELEGENHEITS-
VERKEHR

1. Vorbehaltlich der Anwendung der Gemeinschaftsregelung unterliegt die Durchführung von Kabotage-
beförderungen im Gelegenheitsverkehr den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Aufnahmemit-
gliedstaats in folgenden Bereichen:

a) für den Beförderungsvertrag geltende Preise und Bedingungen;

b) Fahrzeuggewichte und -abmessungen; diese Gewichte und Abmessungen dürfen gegebenenfalls die
im Niederlassungsmitgliedstaat des Verkehrsunternehmers geltenden Gewichte und Abmessungen,
keinesfalls aber die in der Konformitätsbescheinigung vermerkten technischen Normen über-
schreiten;

c) Vorschriften für die Beförderung bestimmter Personengruppen, und zwar Schüler, Kinder und in
ihrer Bewegungsfähigkeit beeinträchtigte Personen;

d) Lenk- und Ruhezeiten;

e) Mehrwertsteuer (MwSt.) auf die Beförderungsdienstleistungen; dabei gelten für Leistungen gemäß
Artikel 1 dieser Verordnung die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern  Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer-
pflichtige Bemessungsgrundlage (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 96/95/EG (2).

2. Für die bei der Kabotagebeförderung eingesetzten Fahrzeuge gelten dieselben technischen Bau- und
Ausrüstungsnormen wie für die zum grenzüberschreitenden Verkehr zugelassenen Fahrzeuge.

3. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten einzelstaatlichen Vorschriften werden von den Mitgliedstaaten
auf die nichtansässigen Verkehrsunternehmer unter denselben Bedingungen wie gegenüber ihren
eigenen Staatsangehörigen angewandt, damit jede offenkundige oder versteckte Diskriminierung
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Niederlassungsorts tatsächlich ausgeschlossen ist.

4. Bei Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr sind die Fahrtenblätter vom Verkehrsunternehmer
an die zuständige Behörde oder Stelle des Niederlassungsmitgliedstaats gemäß den von dieser festzule-
genden Bedingungen zurückzusenden (3).

5. Bei der Durchführung von Kabotagebeförderungen in Sonderformen des Linienverkehrs ist das Fahr-
tenblatt in Form einer monatlichen Aufstellung auszufüllen und vom Verkehrsunternehmer an die
zuständige Behörde oder Stelle des Niederlassungsmitgliedstaats gemäß den von dieser festzulegenden
Bedingungen zurückzusenden.

(1) ABl. L 145 vom 13. 6. 1977, S. 1.
(2) ABl. L 338 vom 28. 12. 1996, S. 89.
(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können diesen Punkt 4 durch Auskünfte zu der Stelle, die mit der

Entgegennahme der Fahrtenblätter betraut ist, sowie zu den Modalitäten der Weiterleitung dieser Informationen ergänzen.
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ANHANG III

Deckblatt des Fahrtenhefts

(Weißes Papier — A4)

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem
der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

GENEHMIGUNGSANTRAG FÜR (1)

EINEN LINIENVERKEHR �

EINE SONDERFORM DES LINIENVERKEHRS (2) �

DIE ERNEUERUNG DER GENEHMIGUNG FÜR EINEN VERKEHRSDIENST �

mit Kraftomnibussen zwischen den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Verordnung (EWG)
Nr. 684/92

an: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Zuständige Behörde)

1. Name und Vorname des Antragstellers oder Firmenbezeichnung des antragstellenden und ggf. geschäfts-
führenden Unternehmens einer Unternehmensvereinigung:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Verkehrsdienst(e) betrieben durch (1)
Unternehmen � Unternehmensvereinigung � Unterauftragnehmer �

3. Namen und Anschriften des/der Verkehrsunternehmer(s), an der Vereinigung beteiligten Unternehmen(s)
und Unterauftragnehmer(s) (3) (4)

3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Zutreffendes bitte ankreuzen.
(2) Sonderformen des Linienverkehrs, die zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmer nicht vertraglich geregelt

sind.
(3) Bitte ggf. jeweils angeben, ob es sich um einen Gesellschafter oder einen Unterauftragnehmer handelt.
(4) Liste liegt ggf. bei.
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4. Bei Sonderformen des Linienverkehrs:

4.1. Fahrgastkategorie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Gültigkeitsdauer der beantragten Genehmigung oder Termin der Durchführung des Verkehrsdienstes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Hauptstrecke des Verkehrsdienstes (Orte, an denen Fahrgäste zusteigen, unterstreichen):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Dauer des Verkehrsdienstes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Häufigkeit (täglich, wöchentlich usw.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Fahrpreise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang beigefügt

10. Bitte als Anlage einen Fahrplan beilegen, anhand dessen die Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten überprüft werden kann

11. Zahl der beantragten Genehmigungen oder Durchschriften (1):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Zusätzliche Angaben:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort und Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des Antragstellers)

(1) Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, daß die Genehmigung immer im Fahrzeug mitzuführen ist und er daher über so
viele Genehmigungen verfügen muß, wie für den beantragten Verkehrsdienst gleichzeitig Fahrzeuge eingesetzt werden
sollen.
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Wichtiger Hinweis

1. Dem Antrag sind beizufügen:
a) die Fahrpläne;
b) die Fahrpreistabellen;
c) eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz für den gewerblichen grenzüberschreitenden Personen-

kraftverkehr gemäß Artikel 3a der Verordnung (EWG) Nr. 684/92;
d) detaillierte Angaben zu Art und Umfang des Verkehrsdienstes, den der Antragsteller betreiben will, falls

es sich um einen Antrag auf Einrichtung eines Verkehrsdienstes handelt, oder den er betrieben hat, falls
es sich um einen Antrag auf Erneuerung einer Genehmigung handelt;

e) eine Karte in geeignetem Maßstab, auf der die Fahrtstrecke sowie die Orte, an denen Fahrgäste
aufgenommen oder abgesetzt werden, verzeichnet sind;

f) einen Fahrplan, anhand dessen die Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die
Lenk- und Ruhezeiten überprüft werden kann.

2. Der Antragsteller erteilt zur Begründung seines Genehmigungsantrags alle zusätzlichen Angaben, die er für
zweckdienlich hält oder um die die Genehmigungsbehörde ersucht.

3. Nach Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 sind folgende Verkehrsdienste genehmi-
gungspflichtig:
a) Linienverkehr, d. h. die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf einer bestimmten Verkehrsverbin-

dung, wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt werden können.
Linienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Buchungspflicht für jedermann zugänglich. Die Regelmä-
ßigkeit des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, daß die Betriebsbedingungen des Linienverkehrs
angepaßt werden.

b) Sonderformen des Linienverkehrs, die zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmer nicht
vertraglich geregelt sind. Als Linienverkehr gilt unabhängig davon, wer Veranstalter der Fahrten ist, auch
die regelmäßige Beförderung bestimmter Gruppen von Fahrgästen unter Ausschluß anderer Fahrgäste,
soweit solche Verkehrsdienste gemäß Nummer 1.1 betrieben werden. Solche Verkehrsdienste werden als
„Sonderformen des Linienverkehrs“ bezeichnet. Zu den Sonderformen des Linienverkehrs zählen insbe-
sondere:

i) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte;

ii) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt;
iii) die Beförderung von Angehörigen der Streitkräfte und ihren Familien zwischen Herkunftsland und

Stationierungsort.

Die Regelmäßigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, daß der Ablauf
wechselnden Bedürfnissen der Nutzer angepaßt wird.

4. Der Genehmigungsantrag ist bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu stellen, in dessen Hoheits-
gebiet sich der Ausgangsort des Verkehrsdienstes, d. h. eine der Endhaltestellen des Verkehrsdienstes,
befindet.

5. Die Gültigkeitsdauer der Genehmigungen beträgt höchstens fünf Jahre.
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ANHANG IV

(Genehmigung  Erste Seite)

(Rosa Papier — A4)

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

STAAT, DER DIE GENEHMIGUNG ERTEILT
 Nationalitätszeichen  (1)

Zuständige Behörde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENEHMIGUNG Nr. . . . .

eines Linienverkehrs (2)
nicht liberalisierter Sonderformen des Linienverkehrs

mit Kraftomnibussen zwischen den Mitgliedstaaten, erteilt aufgrund der Verordnung (EWG)
Nr. 684/92

für: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Name und Vorname oder Firmenbezeichnung des Inhabers bzw. des geschäftsführenden Unternehmens einer Unterneh-

mensvereinigung)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. u. Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namen, Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer der an der Unternehmensvereinigung beteiligten und der
als Unterauftragnehmer tätigen Verkehrsunternehmer:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liste liegt ggf. bei

Die Genehmigung erlischt am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort und Datum der Erteilung)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift und Stempel der Behörde oder Stelle,

die die Genehmigung erteilt)

(1) Belgien (B), Dänemark (DK), Deutschland (D), Griechenland (GR), Spanien (E), Frankreich (F), Irland (IRL), Italien (I),
Luxemburg (L), Niederlande (NL), Portugal (P), Vereinigtes Königreich (UK), Österreich (A), Finnland (FIN), Schweden (S).

(2) Unzutreffendes streichen.
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(Genehmigung Nr. . . . .  Seite 2)

1. Streckenführung:

a) Ausgangsort des Verkehrsdienstes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zielort des Verkehrsdienstes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Hauptstreckenführung des Verkehrsdienstes, wobei die Orte, an denen Fahrgäste aufgenommen oder
abgesetzt werden, unterstrichen sind: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Dauer des Verkehrsdienstes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Häufigkeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Fahrplan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Sonderformen des Linienverkehrs:

— Fahrgastkategorie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Besondere Bedingungen oder Bemerkungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Stempel der Genehmigungsbehörde)
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(Genehmigung Nr. . . . .  Seite 3)

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

Wichtiger Hinweis

1. Diese Genehmigung gilt für die gesamte Fahrtstrecke. Sie darf nicht von einem Unternehmen verwendet
werden, dessen Namen darauf nicht genannt ist.

2. Die Genehmigung oder eine von der Genehmigungsbehörde beglaubigte Durchschrift ist während der
gesamten Dauer der Fahrt im Fahrzeug mitzuführen und den Kontrollberechtigten auf Verlangen jederzeit
vorzuzeigen.

3. Eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz ist im Fahrzeug mitzuführen.
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ANHANG V

(Bescheinigung  Seite 1)

(Gelbes Papier — A4)

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

STAAT, DER DIE BESCHEINIGUNG AUSSTELLT
 Nationalitätszeichen  (1)

Zuständige Behörde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BESCHEINIGUNG

aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 für Beförderungen im Werkverkehr auf der Straße
zwischen Mitgliedstaaten

(Von der natürlichen oder juristischen Person auszufüllen, die diese Beförderungen im Werkverkehr durchführt)

Der/die Unterzeichnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

verantwortliche Person des Unternehmens oder der Vereinigung ohne Erwerbszweck oder einer sonstigen
Vereinigung

(bitte erläutern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Name und Vorname oder andere amtliche Bezeichnung, vollständige Anschrift)

bestätigt,

 daß er/sie Beförderungen ohne Erwerbsabsicht durchführt,

 daß die Beförderung für die betreffende natürliche oder juristische Person lediglich eine Nebentätigkeit
darstellt,

 daß der Kraftomnibus mit dem amtlichen Kennzeichen . . . . . . . Eigentum, Gegenstand eines Abzahlungs-
geschäfts oder eines Langzeitleasingvertrages ist,

 daß der Kraftomnibus von einem Mitglied der Belegschaft dieser natürlichen oder juristischen Person oder
von dieser natürlichen Person selbst geführt wird.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der natürlichen Person oder eines Vertreters der

juristischen Person)

(Von der zuständigen Behörde auszufüllen)

Dieses Dokument ist eine Bescheinigung im Sinne von Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Gültigkeitsdauer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort und Datum der Ausstellung)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift und Stempel der zuständigen

Behörde)

(1) Belgien (B), Dänemark (DK), Deutschland (D), Griechenland (GR), Spanien (E), Frankreich (F), Irland (IRL), Italien (I),
Luxemburg (L), Niederlande (NL), Portugal (P), Vereinigtes Königreich (UK), Österreich (A), Finnland (FIN), Schweden (S).
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(Bescheinigung  Seite 2)

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Gemäß Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 ist Werkverkehr der nichtkommerzielle
Verkehrsdienst ohne Erwerbszweck, den eine natürliche oder juristische Person unter folgenden Bedin-
gungen durchführt:

 bei der Beförderungstätigkeit handelt es sich lediglich um eine Nebentätigkeit der natürlichen oder
juristischen Person;

 die eingesetzten Fahrzeuge sind Eigentum der natürlichen oder juristischen Person oder wurden von ihr
im Rahmen eines Abzahlungsgeschäfts gekauft oder sind Gegenstand eines Langzeitleasingvertrages
und werden von einem Angehörigen des Personals der natürlichen oder juristischen Person oder von
der natürlichen Person selbst geführt.

2. Jeder im Werkverkehr tätige Verkehrsunternehmer ist ohne Diskriminierung aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit oder des Ortes der Niederlassung zu diesen Verkehrsdiensten zugelassen, wenn er

 im Niederlassungsstaat nach den Bedingungen für den Zugang zum Markt, die in den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften festgelegt sind, die Genehmigung für Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen
erhalten hat;

 die Rechtsvorschriften über die Sicherheit im Straßenverkehr für Fahrer und Fahrzeuge erfüllt.

3. Die in Nummer 1 genannten Beförderungen im Werkverkehr fallen unter keine Genehmigungsregelung;
für sie gilt eine Bescheinigungsregelung.

4. Die Bescheinigung berechtigt ihren Inhaber zu grenzüberschreitenden Beförderungen im Werkverkehr mit
Kraftomnibussen. Sie wird von der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen
ist, ausgestellt und gilt für die gesamte Fahrstrecke einschließlich des Transits.

5. Die Bescheinigung ist von einer natürlichen Person oder vom Verantwortlichen der juristischen Person in
dreifacher Ausfertigung in dauerhaften Druckbuchstaben auszufüllen und von der zuständigen Behörde zu
ergänzen. Eine Durchschrift wird bei der Verwaltungsbehörde aufbewahrt, eine zweite verbleibt bei der
natürlichen oder juristischen Person. Das Original oder eine beglaubigte Durchschrift ist vom Fahrer
während der gesamten Dauer der Fahrt im grenzüberschreitenden Verkehr im Fahrzeug mitzuführen. Die
Bescheinigung ist den Kontrollberechtigten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen. Die natürliche oder
juristische Person ist für die ordnungsgemäße Führung der Bescheinigungen verantwortlich.

6. Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung beträgt höchstens fünf Jahre.
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ANHANG VI

MUSTER DER MITTEILUNG

nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 12/98 vom 11. Dezember 1997 über die
Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr innerhalb

eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind

Kabotagebeförderungen im Zeitraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Quartal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Jahr)

durch Verkehrsunternehmen, die in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mitgliedstaat) niedergelassen sind

Anzahl der Fahrgäste Fahrgastkilometer

Aufnahme-
mitgliedstaat

Art der Verkehrsdienste Art der Verkehrsdienste

Sonderformen
Linienverkehr Gelegenheitsverkehr Sonderformen

Linienverkehr Gelegenheitsverkehr

D

F

I

NL

B

L

GB

IRL

DK

GR

E

P

FIN

S

A

Kabotage
insgesamt
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2122/98 DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

zur Festsetzung der Produktionsabgaben im Zuckersektor für das Wirtschaftsjahr
1997/1998

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1148/98 (2), insbesondere auf die Artikel 28
Absatz 8 und 28a Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1443/82 der Kommission vom 8. Juni 1982 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Anwendung der Quotenrege-
lung im Zuckersektor (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 392/94 (4), sind die Beträge der
Grundproduktionsabgabe und der B-Abgabe sowie gege-
benenfalls der in Artikel 28a Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1785/81 genannte Koeffizient für Zucker,
Isoglukose und Inulinsirup vor dem 15. Oktober für das
vorhergehende Wirtschaftsjahr festzusetzen.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1753/97 der Kommission (5)
wurde für das Wirtschaftsjahr 1997/1998 der in Artikel 28
Absatz 4 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannte Höchstbetrag auf 37,5 v. H. des
Interventionspreises für Weißzucker heraufgesetzt.

Der voraussichtliche Gesamtverlust, der gemäß Artikel 28
Absätze 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
festgestellt wurde, führt dazu, für die Produktionsabgaben
im Wirtschaftsjahr 1997/1998 die Höchstbeträge nach
Artikel 28 Absatz 3 der genannten Verordnung festzu-
setzen, insoweit die Grundproduktionsabgabe betroffen
ist, und für die Berechnung der B-Abgabe gemäß Artikel
28 Absätze 4 und 5 derselben Verordnung einen Betrag in
Höhe von 36,8891 % des Interventionspreises für Weiß-
zucker zu berücksichtigen.

Der auf der Grundlage der bekannten Angaben und
gemäß Artikel 28 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 festgestellte Gesamtverlust wird vollständig
durch die Grundproduktionsabgabe und die B-Abgaben
gedeckt. Es ist deshalb nicht notwendig, für das Wirt-
schaftsjahr 1997/1998 den in Artikel 28a Absatz 2 der
genannten Verordnung angeführten Koeffizienten festzu-
legen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1997/1998 werden die Produkti-
onsabgaben im Zuckersektor festgesetzt auf:

a) 1,2638 ECU je 100 kg Weißzucker als Grundprodukti-
onsabgabe für A-Zucker und B-Zucker;

b) 23,3102 ECU je 100 kg Weißzucker als B-Abgabe für
B-Zucker;

c) 0,5330 ECU je 100 kg Trockenstoff als Grundproduk-
tionsabgabe für A-Isoglukose und B-Isoglukose;

d) 9,7833 ECU je 100 kg Trockenstoff als B-Abgabe für
B-Isoglukose;

e) 1,2638 ECU je 100 kg Trockenstoff in Zucker-/Isoglu-
koseäquivalent ausgedrückt als Grundproduktionsab-
gabe für A-Inulinsirup und B-Inulinsirup;

f) 23,3102 ECU je 100 kg Trockenstoff in Zucker-/
Isoglukoseäquivalent ausgedrückt als B-Abgabe für B-
Inulinsirup.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(1) ABl. L 177 vom 1. 7. 1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3. 6. 1998, S. 38.
(3) ABl. L 158 vom 9. 6. 1982, S. 17.
(4) ABl. L 53 vom 24. 2. 1994, S. 7.
(5) ABl. L 248 vom 11. 9. 1997, S. 1.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG Nr. 2123/98/EGKS DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

über die Änderung des Anhangs IV der Entscheidung Nr. 1401/97/EGKS über
Beschränkungen der Einfuhr bestimmter Eisen- und Stahlerzeugnisse aus der

Ukraine

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 1401/97/EGKS der
Kommission vom 7. Juli 1997 über Beschränkungen der
Einfuhr bestimmter Eisen- und Stahlerzeugnisse aus der
Ukraine (1), zuletzt geändert durch die Entscheidung der
Kommission Nr. 2233/97/EGKS (2), insbesondere auf
Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Ukraine hat gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Abkom-
mens über den Handel mit bestimmten EGKS-Eisen-
und Stahlerzeugnissen (3) die Übertragung bestimmter
Höchstmengen für 1998 auf eine andere Erzeugnisgruppe
beantragt, und die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl hat diesem Antrag stattgegeben.

Es ist daher erforderlich, zur Berücksichtigung der geän-
derten Höchstmengen Anhang IV der Entscheidung Nr.
1401/97/EGKS zu ändern.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 7 der
Entscheidung Nr. 1401/97/EGKS eingesetzten
Ausschusses 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IV der Entscheidung Nr. 1401/97/EGKS wird
durch den Anhang dieser Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission
Leon BRITTAN

Vizepräsident

(1) ABl. L 193 vom 22. 7. 1997, S. 12.
(2) ABl. L 306 vom 11. 11. 1997, S. 7.
(3) ABl. L 210 vom 4. 8. 1997, S. 32.
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(in Tonnen)

Erzeugnisse 1997 1998 1999 2000 2001

ANHANG

„ANHANG IV

HÖCHSTMENGEN

Ukraine

SA. Flacherzeugnisse

1. Rollen 30 362 31 250 32 032 32 832 33 653

2. Grobbleche 102 707 107 843 110 539 113 302 116 135

3. Sonstige Flacherzeugnisse 12 862 14 135 14 488 14 850 15 222

SB. Profilerzeugnisse

1. Träger 8 359 8 163 (1) 8 996 9 221 9 452

2. Walzdraht 22 000 27 894 (2) 23 677 24 269 24 876

3. Sonstige Profilerzeugnisse 56 864 55 527 (3) 61 200 62 730 64 298

(1) Dieser Wert wurde um 614 Tonnen verringert.
(2) Dieser Wert wurde um 4 794 Tonnen erhöht.
(3) Dieser Wert wurde um 4 180 Tonnen verringert.“
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ENTSCHEIDUNG Nr. 2124/98/EGKS DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

über die Änderung des Anhangs IV der Entscheidung Nr. 2136/97/EGKS über
Beschränkungen der Einfuhr bestimmter Eisen- und Stahlerzeugnisse aus der

Russischen Föderation

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 2136/97/EGKS der
Kommission vom 12. September 1997 über Beschrän-
kungen der Einfuhr bestimmter Eisen- und Stahlerzeug-
nisse aus der Russischen Föderation (1), insbesondere auf
Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Russische Föderation hat gemäß Artikel 3 Absatz 4
des Abkommens über den Handel mit bestimmten
EGKS-Eisen- und Stahlerzeugnissen (2) die Übertragung
bestimmter Höchstmengen für 1998 auf andere Erzeug-
nisgruppen beantragt, und die Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl hat diesem Antrag stattgegeben.

Es ist daher erforderlich, zur Berücksichtigung der geän-
derten Höchstmengen Anhang IV der Entscheidung Nr.
2136/97/EGKS zu ändern.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 7 der
Entscheidung Nr. 2136/97/EGKS eingesetzten
Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IV der Entscheidung Nr. 2136/97/EGKS wird
durch den Anhang dieser Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission
Leon BRITTAN

Vizepräsident

(1) ABl. L 300 vom 4. 11. 1997, S. 15.
(2) ABl. L 300 vom 4. 11. 1997, S. 52.
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(in Tonnen)

Erzeugnisse 1997 1998 1999 2000 2001

ANHANG

„ANHANG IV

HÖCHSTMENGEN

Russische Föderation

SA. Flacherzeugnisse

1. Rollen 207 487 204 861 (1) 223 308 228 890 234 613

1.a. Warmgewalzte Rollen zum
Wiederauswalzen

430 000 430 000 440 750 451 769 463 063

2. Grobbleche 31 115 42 671 (2) 33 488 34 325 35 183

3. Sonstige Flacherzeugnisse 28 265 32 678 (3) 30 420 31 180 31 960

SB. Profilerzeugnisse

1. Träger 12 000 11 718 (4) 12 915 13 238 13 569

2. Walzdraht 28 000 27 342 (5) 30 135 30 889 31 661

3. Sonstige Profilerzeugnisse 104 357 112 515 (6) 112 314 115 122 118 000

(1) Dieser Wert wurde um 13 000 Tonnen verringert.
(2) Dieser Wert wurde um 10 000 Tonnen erhöht.
(3) Dieser Wert wurde um 3 000 Tonnen erhöht.
(4) Dieser Wert wurde um 882 Tonnen verringert.
(5) Dieser Wert wurde um 2 058 Tonnen verringert.
(6) Dieser Wert wurde um 2 940 Tonnen erhöht.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2125/98 DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für den Verkauf im
Rahmen der vierten Ausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 1324/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1633/98 (2), insbesondere auf Artikel
7 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/98 der Kommis-
sion (3) sind bestimmte Mengen Rindfleisch ausge-
schrieben worden.

Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2417/95 (5), müssen die Mindestverkaufspreise

für das ausgeschriebene Fleisch aufgrund der eingegan-
genen Angebote festgesetzt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für die
Ausschreibung gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EG) Nr. 1324/98, deren Frist für die Einrei-
chung der Angebote am 21. September 1998 abgelaufen
ist, werden im Anhang zu dieser Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 24.
(2) ABl. L 210 vom 28. 7. 1998, S. 17.
(3) ABl. L 183 vom 26. 6. 1998, S. 38.
(4) ABl. L 251 vom 5. 10. 1979, S. 12.
(5) ABl. L 248 vom 14. 10. 1995, S. 39.
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Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κρ�τοr µ�λοr

Member State

État membre

Stato membro

Lidstaat

Estado-membro

Jäsenvaltio

Medlemsstat

Productos

Produkter

Erzeugnisse

Προϊ�ντα

Products

Produits

Prodotti

Producten

Produtos

Tuotteet

Produkter

Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada

Mindstepriser
i ECU/ton

Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne

Ελ�χιστεr πωλ�σειr
εκφραζ�µενεr σε Ecu αν� τ�νο

Minimum prices
expressed in ECU per tonne

Prix minimaux
exprimés en écus par tonne

Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata

Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton

Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada

Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna

Minimipriser
i ecu per ton

ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρ�ατα µε κ�καλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben

DEUTSCHLAND Kompensierte Viertel 630



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften3. 10. 98 L 268/35

VERORDNUNG (EG) Nr. 2126/98 DER KOMMISSION

vom 2. Oktober 1998

zur Festsetzung des besonderen Kurses, mit dem im September 1998 die Vergü-
tung der Zuckerlagerkosten umzurechnen ist

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1148/98 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Januar 1992 über die Rechnungseinheit und die
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1713/93 der
Kommission vom 30. Juni 1993 mit besonderen Bestim-
mungen zur Anwendung des landwirtschaftlichen
Umrechnungskurses im Zuckersektor (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 59/97 (6), insbesondere auf
Artikel 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
1713/93 wird die in Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 genannte Lagerkostenvergütung mit einem
besonderen landwirtschaftlichen Kurs in Landeswährung

umgerechnet, der dem pro rata temporis festgelegten
Durchschnitt der in dem betreffenden Lagermonat
geltenden landwirtschaftlichen Umrechnungskurse
entspricht. Dieser besondere Kurs ist monatlich für den
jeweiligen Vormonat zu bestimmen.

Im September 1998 hat die Anwendung dieser Bestim-
mung zur Folge, daß für die einzelnen Landeswährungen
der im Anhang festgesetzte besondere landwirtschaftliche
Umrechnungskurs gilt 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der besondere landwirtschaftliche Kurs, mit dem im
September 1998 die in Artikel 8 der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannte Lagerkostenvergütung in die
einzelnen Landeswährungen umzurechnen ist, ist im
Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3. Oktober 1998 in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. September 1998.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Oktober 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 177 vom 1. 7. 1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3. 6. 1998, S. 38.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
(5) ABl. L 159 vom 1. 7. 1993, S. 94.
(6) ABl. L 14 vom 17. 1. 1997, S. 25.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2. Oktober 1998 zur Festsetzung des besonderen
landwirtschaftlichen Kurses, mit dem im September 1998 die Vergütung der Zuckerlagerko-

sten umzurechnen ist

Landwirtschaftliche Umrechnungskurse

1 ECU = 40,9321 bfrs/lfrs
7,56225 Dkr
1,98391 DM

338,319 Dr
168,336 Pta

6,68769 ffrs
0,796521 Ir £

1 973,93 Lit
2,23593 hfl

13,9576 österreichische Schillinge
203,183 Esc

6,02811 finnische Mark
8,92333 schwedische Kronen
0,677353 £ Stg
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RICHTLINIE 98/61/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES

vom 24. September 1998

zur Änderung der Richtlinie 97/33/EG hinsichtlich der Übertragbarkeit von
Nummern und der Betreibervorauswahl

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Kommission hat auf der Grundlage des Grünbuchs
über ein Numerierungskonzept für Telekommunikations-
dienste in Europa eine breit angelegte öffentliche Anhö-
rung durchgeführt.

Die Anhörung hat die Bedeutung  sowohl in quantita-
tiver als auch in qualitativer Hinsicht  gleicher
Zugangsbedingungen zu den Numerierungsressourcen
für alle Marktbeteiligten sowie die grundlegende Bedeu-
tung geeigneter Numerierungsmechanismen aufgezeigt,
insbesondere für die Nummernübertragbarkeit und die
Betreiberauswahl, durch die die Wahlmöglichkeiten der
Verbraucher und ein echter Wettbewerb in einem libera-
lisierten Telekommunikationsmarkt bedeutend erleichtert
werden.

Der Rat hat am 22. September 1997 eine Entschlie-
ßung (4) angenommen, in der er die Kommission auffor-
dert, dem Europäischen Parlament und dem Rat
Vorschläge für eine beschleunigte Einführung der
Nummernübertragbarkeit und für die Einführung der
Betreibervorauswahl vorzulegen.

Das Europäische Parlament hat am 17. Juli 1997 eine
Entschließung (5) angenommen, in der es die Kommis-
sion auffordert, einen Vorschlag zur Änderung einer
bestehenden Richtlinie hinsichtlich der Einführung der
Betreibervorauswahl und der Nummernübertragbarkeit zu
unterbreiten.

Im Interesse des Verbrauchers und unter Berücksichti-
gung der besonderen Marktbedingungen in den einzelnen
Mitgliedstaaten können die nationalen Regulierungsbe-
hörden die Verpflichtung zur Bereitstellung einer Betrei-
bervorauswahl mit der Möglichkeit der Aufhebung bei
einzelnen Anrufen auf Organisationen ausdehnen, die

öffentliche Telekommunikationsnetze betreiben, aber
keine beträchtliche Marktmacht innehaben, sofern dies
keine unverhältnismäßige Last für diese Organisationen
darstellt und kein Hindernis für den Marktzugang neuer
Netzbetreiber schafft.

Die Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. Juni 1997 über die Zusammen-
schaltung in der Telekommunikation im Hinblick auf die
Sicherstellung eines Universaldienstes und der Interope-
rabilität durch Anwendung der Grundsätze für einen
offenen Netzzugang (ONP) (6) sollte daher entsprechend
geändert werden 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 97/33/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 2 Absatz 1 werden die folgenden Begriffsbe-
stimmungen hinzugefügt:

„h) ‚Teilnehmer‘ jede natürliche oder juristische
Person, die mit einem Anbieter für die Öffentlich-
keit zugänglicher Telekommunikationsdienste
einen Vertrag über die Inanspruchnahme dieser
Dienste geschlossen hat;

i) ‚geographisch gebundene Nummer‘ eine Nummer
des nationalen Numerierungsplans, bei der ein
Teil der Ziffernstruktur ein geographisches Kenn-
zeichen darstellt, das der Weiterleitung von
Anrufen zum physischen Ort des Netzabschluß-
punktes des Teilnehmers, dem die Nummer zuge-
teilt wurde, dient.“

2. Artikel 12 Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende
Fassung:

„(5) Die nationalen Regulierungsbehörden fördern
die frühestmögliche Einführung der Übertragbarkeit
von Nummern, bei der der Teilnehmer auf Antrag
seine Nummer(n) im festen öffentlichen Telefonnetz
und dem diensteintegrierenden digitalen Fernmelde-
netz (ISDN)  im Fall geographisch gebundener
Nummern an einem bestimmten Standort und im Fall
aller anderen Nummern an einem beliebigen Standort
 beibehalten kann, und zwar unabhängig von der
Organisation, die den Dienst erbringt; sie stellen
sicher, daß dieses Leistungsmerkmal spätestens ab dem
1. Januar 2000 oder, in denjenigen Ländern,

(1) ABl. C 330 vom 1. 11. 1997, S. 19, und ABl. C 13 vom 17. 1.
1998, S. 10.

(2) ABl. C 73 vom 9. 3. 1998, S. 107.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20.

November 1997 (ABl. C 371 vom 8. 12. 1997, S. 180),
Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 12. Februar 1998
(ABl. C 91 vom 26. 3. 1998, S. 42) und Beschluß des Europä-
ischen Parlaments vom 14. Mai 1998 (ABl. C 167 vom 1. 6.
1998). Entscheidung des Rates vom 20. Juli 1998.

(4) ABl. C 303 vom 4. 10. 1997, S. 1.
(5) ABl. C 286 vom 22. 9. 1997, S. 232. (6) ABl. L 199 vom 26. 7. 1997, S. 32.
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denen eine zusätzliche Übergangsfrist eingeräumt
wurde, so bald wie möglich danach, spätestens jedoch
zwei Jahre nach einem für die vollständige Liberalisie-
rung der Sprachtelefondienste vereinbarten späteren
Zeitpunkt, zur Verfügung steht.“

3. In Artikel 12 wird folgender Absatz angefügt:
„(7) Die nationalen Regulierungsbehörden ver-
langen zumindest von Organisationen, die öffentliche
Telekommunikationsnetze im Sinne des Anhangs I
Abschnitt 1 betreiben und von den nationalen Regu-
lierungsbehörden als Organisationen mit beträchtli-
cher Marktmacht gemeldet wurden, daß sie den Teil-
nehmern, einschließlich der Nutzer von diensteinte-
grierenden digitalen Fernmeldenetzen (ISDN), die
Möglichkeit des Zugangs zu vermittelten Diensten
jedes zusammengeschalteten Anbieters öffentlich
zugänglicher Telekommunikationsdienste bieten.
Dafür müssen bis spätestens zum 1. Januar 2000 oder,
in denjenigen Ländern, denen eine zusätzliche Über-
gangsfrist eingeräumt wurde, so bald wie möglich
danach, spätestens jedoch zwei Jahre nach einem für
die vollständige Liberalisierung der Sprachtelefon-
dienste vereinbarten späteren Zeitpunkt, die Einrich-
tungen vorhanden sein, die es dem Teilnehmer
erlauben, die genannten Dienste im Wege der Voraus-
wahl zu wählen, wobei die Möglichkeit gegeben sein
muß, eine etwaige Vorauswahl bei jedem Anruf durch
Wählen einer kurzen Kennzahl aufzuheben.
Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen dafür,
daß für die Zusammenschaltung im Zusammenhang
mit der Erbringung dieser Dienstleistung eine Gebühr
festgelegt wird, die den tatsächlichen Kosten
entspricht, und daß etwaige direkte Gebühren für die
Verbraucher diese nicht davon abhalten, die betref-
fende Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.“

4. Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„(2) Eine Aufschiebung der Verpflichtungen nach
Artikel 12 Absätze 5 und 7 kann beantragt werden,
wenn der betreffende Mitgliedstaat in der Lage ist

nachzuweisen, daß diese Verpflichtungen eine übermä-
ßige Belastung für bestimmte Organisationen oder
Gruppen von Organisationen darstellen würden.“

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie vor dem 31. Dezember
1998 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Maßnahmen treffen,
nehmen sie in den Maßnahmen selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
über die wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 1998.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des
Rates

Der Präsident
J. FARNLEITNER
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 1. Oktober 1998

zur Ernennung neuer Mitglieder des aufgrund des Beschlusses 92/167/EWG
eingesetzten Sachverständigengremiums für den Elektrizitätstransit über große

Netze

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 2884)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(98/559/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Beschluß 92/167/EWG der Kommission
vom 4. März 1992 über die Einsetzung eines Sachverstän-
digengremiums für den Elektrizitätstransit über große
Netze (1), zuletzt geändert durch den Beschluß 97/559/
EG (2), insbesondere auf seinen Artikel 4 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mehrere Mitglieder des Ausschusses haben ihren Rück-
tritt erklärt. Daher ist die Benennung neuer Mitglieder
des Ausschusses nach Konsultation der interessierten
Kreise notwendig geworden, und zwar für mehrere
Vertreter der Hochspannungsnetze sowie ein Mitglied als
unabhängiger Sachverständiger —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Folgende Personen werden zu neuen Mitgliedern des
Sachverständigengremiums für den Elektrizitätstransit
über große Netze ernannt:

— als Vertreter der Hochspannungsnetze:

für Frankreich:

Herr Jean Kowal, Direktion „Produktion und Übertra-
gung“ von EDF,

als Nachfolger von Herrn Jacob (Rücktritt);

für Deutschland:

Herr Peter Reeh, Prokurist, Leiter der Hauptabteilung
Handel & Vertrieb, VEAG Vereinigte Energiewerke
AG,

als Nachfolger von Herrn Hartenstein (Rücktritt);

für Belgien:

Herr Daniel Dobbeni, Mitglied der Geschäftsführung,
CPTE,

als Nachfolger von Herrn Waha (Rücktritt);

für Schweden:

Herr Roger Kearsley, Stellv. Leiter der Marktabteilung,

als Nachfolger von Herrn Magnusson (Rücktritt);

— als unabhängiger Sachverständiger:

Herr Jean-Paul Aghetti, Energy Manager France,
Pechiney,

als Nachfolger von Herrn Declercq (Rücktritt).
(1) ABl. L 74 vom 20. 3. 1992, S. 43.
(2) ABl. L 230 vom 21. 8. 1997, S. 18.
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Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am zweiten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Brüssel, den 1. Oktober 1998

Für die Kommission
Christos PAPOUTSIS

Mitglied der Kommission
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